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Vorwort zur 2. Aufl age

Seit der ersten Ausgabe der Dosierungsvorschläge für Arzneimittel für kleine 
Wiederkäuer und Neuweltkameliden sind Bücher dieser Reihe für andere 
landwirtschaftliche Nutztiere und weitere Heimtiere erschienen, sodass 
mittlerweile für einen Großteil der tierärztlichen Patienten Dosierungsvor-
schläge für Arzneimittel existieren, die wohl in kaum einer Praxis mehr feh-
len und wichtige Nachschlagewerke vor Ort darstellen dürften.
Die erste Aufl age der Dosierungsvorschläge für kleine Wiederkäuer und 
Neuweltkameliden erfreute sich einer so regen Nachfrage, dass eine Neu-
aufl age in kurzer Zeit notwendig wurde. Dies nutzten wir, um neben der 
Überprüfung und Aktualisierung der Angaben der ersten Aufl age weitere 
Tabellen zur Behandlung von Endo- und Ektoparasiten und Angaben zur 
Distanzimmobilisation der verschiedenen Tierarten zusätzlich mit aufzu-
nehmen.
Die Haltung von Lamas und Alpakas hat im deutschen Sprachraum weiter 
zugenommen, wobei sich regional eine gewisse Sättigung andeutet. Prakti-
zierende Kolleginnen und Kollegen sind zunehmend mit der Behandlung 
von Neuweltkameliden konfrontiert. Wenngleich die Haltung von Schafen 
stark rückläufi g ist, konzentrieren sich die verbliebenen Schafe vor allem bei 
gut informierten Tierhaltern. Die Zahl der gehaltenen Ziegen nimmt zwar 
weiterhin zu, diese konzentrieren sich jedoch in immer größeren professio-
nellen Betrieben. Neben den kleineren Nebenerwerbsbetrieben werden klei-
ne Wiederkäuer und Neuweltkameliden immer häufi ger ausschließlich als 
Hobby gehalten. Eine Schlachtung der Tiere kommt für eine immer größer 
werdende Zahl von Hobbyhaltern nicht in Frage, so dass die Tiere immer äl-
ter werden und  z.T. geriatrische Probleme in den Vordergrund treten. Solche 
Hobbyhalter erwarten von ihrem Tierarzt eine der Kleintierpraxis entspre-
chende medizinische Versorgung ihrer Tiere. Für arzneimittelrechtliche Be-
stimmungen dieser als lebensmittelliefernde Tiere eingestuften Spezies fehlt 
solchen Haltern oft jegliches Verständnis. Damit bewegt sich der praktizie-
rende Tierarzt bei der Behandlung von kleinen Wiederkäuern und Neuwelt-
kameliden zwischen zwei Extremen. Einerseits werden Herdenbehandlun-
gen und strategische Bekämpfungsmaßnahmen von den Herdenbesitzern 
gefordert, andererseits erwarten Hobby- und Kleinsthalter individuelle Be-
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handlung bis hin zur Intensivmedizin. Da die Zulassungssituation der Arz-
neimittel für kleine Wiederkäuer und Neuweltkameliden fast unverändert 
ist, gelten hier die im Vorwort zur ersten Aufl age gemachten Aussagen.
Unser Dank gilt erneut dem Schattauer Verlag, der sich entschlossen hat, 
diese zweite Aufl age herauszugeben. Ebenso dürfen wir uns bei Frau Sabine 
Poppe und Frau Dr. Sandra Schmidt für die hervorragende Betreuung sowie 
die sachkundige Durchsicht des Manuskripts bedanken.
Hinweise aus dem Kreis der Anwenderinnen und Anwender dieser „Dosie-
rungsempfehlungen“ haben wir gerne aufgenommen und sind auch weiter-
hin dankbar für solche. Wir hoffen auch weiterhin, den praktizierenden Tier-
ärztinnen und Tierärzten mit diesem Werk bei der tagtäglichen therapeuti-
schen Herausforderung hilfreich sein zu können.

Leipzig, Hannover und Wien Ilka Emmerich
im April 2016 Martin Ganter
 Thomas Wittek
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Vorwort zur 1. Aufl age

Kaum waren die „Dosierungsvorschläge für Arzneimittel bei Kleinnagern, 
Kaninchen und Frettchen“ in Anlehnung an die seit vielen Jahren bewährte 
Vorlage der Version für Hunde und Katzen erschienen, fragten die praktizie-
renden Kolleginnen und Kollegen: „Und wann gibt es endlich Dosierungs-
vorschläge für uns Nutztierpraktiker?“ Diese Frage war berechtigt und ver-
anlasste uns, Dosierungsvorschläge, wenn auch nicht für alle landwirt-
schaftlichen Nutztiere, so doch zumindest (zunächst) für kleine Wiederkäuer 
und Neuweltkameliden zusammenzustellen. 
Warum gerade für Lamas, Alpakas, Schafe und Ziegen? Die Haltung von La-
mas und Alpakas hat in den letzten Jahren in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ähnlich wie in anderen Teilen Europas, Nordamerikas und Aus-
traliens stark zugenommen, so dass die praktizierenden Kolleginnen und 
Kollegen zunehmend mit diesen Tieren konfrontiert werden. Andererseits ist 
die Haltung von Schafen stark rückläufi g. Bei den Ziegen nimmt die Zahl der 
gehaltenen Tiere zwar auf niedrigem Niveau zu, dies geht jedoch mit einer 
deutlichen Veränderung der Haltungsstrukturen einher. Neben einer immer 
kleiner werdenden Zahl von Nebenerwerbsbetrieben und Kleinsthaltern, 
steigt die Anzahl der spezialisierten Großbetriebe sowie der Hobbyhalter. 
Damit bewegt sich der praktizierende Tierarzt bei der Behandlung von klei-
nen Wiederkäuern und Neuweltkameliden zwischen zwei Extremen. Einer-
seits werden Herdenbehandlungen und strategische Bekämpfungsmaßnah-
men von den Herdenbesitzern gefordert, andererseits erwarten Hobby- und 
Kleinsthalter individuelle Behandlung bis hin zur Intensivmedizin. Dabei ist 
zu beachten, dass nicht nur Schafe und Ziegen, sondern auch Lamas und Al-
pakas grundsätzlich zu den schlachtbaren Haustieren gezählt werden und 
damit als der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere gelten, was entschei-
dende Konsequenzen für die Arzneimittelauswahl hat. Da es im deutsch-
sprachigen Raum derzeit keine Medikamente gibt, die für Neuweltkameli-
den zugelassen sind, ist für alle Medikamente eine Umwidmung und An-
wendung der Mindestwartezeit notwendig. Ebenso sind keine Medikamen-
te für Ziegen zugelassen, deren Milch für den menschlichen Verzehr 
bestimmt ist. Für milchliefernde Schafe gibt es hiervon nur wenige Ausnah-
men. Medikamente, deren Anwendung für lebensmittelliefernde Tiere aus-
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geschlossen ist, dürfen auch bei Neuweltkameliden, die der Lebensmittelge-
winnung dienen, nicht angewendet werden. 
Weiterhin liegen für diese Tierarten nur wenige wissenschaftliche Studien 
vor, die die Wirksamkeit der Arzneimittel untersucht und Dosierungen ermit-
telt haben. Aufgrund der ungenügend gesicherten Informationen erfolgt die 
Arzneimittelauswahl und Dosierung für Neuweltkameliden und auch für 
kleine Wiederkäuer häufi g rein empirisch, d. h. die Arzneimittel werden ba-
sierend auf persönlichen Erfahrungen, auf Fallstudien mit sehr wenigen Tie-
ren, oder durch unkritische Übernahme der Dosierung von anderen Tierarten 
angewendet.
Unser Dank gilt dem Schattauer Verlag für die Bereitschaft, dieses Buch her-
auszugeben, dessen Mitarbeiterin Frau Sabine Poppe für die hervorragende 
Betreuung und unserer Lektorin, Frau Martina Kunze, für die engagierte und 
sachkundige Durchsicht des Manuskripts, die bei einem solchen Werk mit 
einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden ist. 
Für Hinweise aus dem Kreis der Anwenderinnen und Anwender dieser „Do-
sierungsempfehlungen“ sind wir dankbar und hoffen, den praktizierenden 
Tierärztinnen und Tierärzten mit diesem Werk bei der tagtäglichen thera-
peutischen Herausforderung hilfreich sein zu können. 

Leipzig, Hannover und Wien  Ilka Emmerich
im September 2012 Martin Ganter
 Thomas Wittek
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Symbole und Abkürzungen

+ „in Kombination mit …“
% Prozent
%ig prozentig
Abb. Abbildung
Abs. Absatz
AM Arzneimittel
AMG Arzneimittelgesetz
AMV Arzneimittelvormischung
anschl. anschließend
AT Österreich
Badelsg. Badelösung
Badebehandl. Badebehandlung
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BE Base Excess
Behandl. Behandlung
BtM Betäubungsmittel
BtMG Betäubungsmittelgesetz
BVDV Bovines Virusdiarrhoe-Virus
bzw. bezeihungsweise
d Tag
DTI Dauertropfi nfusion
Durchstechfl . Durchstechfl asche
eCG Equine Chorionic Gonadotropin (ehemals PMSG)
EG Europäische Gemeinschaft
EHV Equines Herpesvirus
Eq Äquivalentgewicht
EU Europäische Union
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
F Frankreich
Filmtabl. Filmtabletten
FSH follikelstimulierendes Hormon
GB Großbritannien
Gefl . Gefl ügel
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ggf. gegebenenfalls
ggr. geringgradig
GnRH Gonadotropin-Releasing-Hormon
� Humanarzneimittel
h Stunde
hCG Humanes Choriongonadotropin, Urofollitropin
Herst. Herstellung
H2O Wasser
i. a. intraartikulär
i. c. intrakutane Anwendung
i. d. R.  in der Regel
i. m. intramuskuläre Anwendung
i. u. intrauterine Anwendung
i. v. intravenöse Anwendung
I. E. Internationale Einheit
Inf. Infusion
Inf.-Lsg. Infusionslösung
Inj.-Lsg. Injektionslösung
Inj.-Susp. Injektionssuspension
insbes. insbesondere
k. A. keine Angabe
kg Kilogramm
kl. kleine
KM Körpermasse
Kombi Kombination
LH luteinisierendes Hormon
LMST lebensmittelliefernde Säugetiere
LMT lebensmittelliefernde Tiere
Lsg. Lösung
M Milch
max. maximal
mEq  Milliequivalent
mg Milligramm
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min Minuten
mind. mindestens
MKS Maul- und Klauenseuche
ml Milliliter
MLS Makrolid/Lincosamid/Streptogramin 
Mon.  Monat(e)
mögl. möglich(st)
MRL Maximum Residue Limit
NaCl Natriumchlorid
NL Niederlande
NSAID nichtsteroidale Antiphlogistika
NWK Neuweltkameliden
p. o. perorale Anwendung
s. siehe
s Sekunde
S Schaf
s. c. subkutane Anwendung
s. lingual sublinguale Anwendung
Susp. Suspension
susp. suspendiert
Sprüh-Lsg. Sprühlösung
t Tonne
Tabl. Tabletten
TÄHAV tierärztliche Hausapothekenverordnung
TierGesG Tiergesundheitsgesetz
TierimpfStV Tierimpfstoffverordnung
tgl. täglich
TS Trockensubstanz
TW Trinkwasser
u. a. unter anderem
� Veterinärarzneimittel
V �S Veterinärarzneimittel zugelassen für Schafe
V �Z Veterinärarzneimittel zugelassen für Ziegen
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wässr. wässrig(e)
Wdh. Wiederholung
Wdk Wiederkäuer
Wo. Woche
wöch. wöchentlich
Z Ziege
ZnSO4 Zinksulfat
zz. zur Zeit
z. B.  zum Beispiel
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Einheiten

°C 
µg/h
µg/kg
µg/kg/h
µg/ml
mg/ml
mg/g
mg/kg/h
mg/l
mg/Tabl.
ml
ml/kg
ml/kg/h
g/g
g/t
I. E./ml



This page intentionally left blank



��  Allgemeine Hinweise ��  1

Allgemeine Hinweise und Erläuterung 
der Symbole
  Im H  au  ptteil des   Bu  c  hes  , den eigentlichen   Dosierungs  vorschlägen, sind die 
  Wir  ksto  ffe,   zu denen mindestens ein Dosierungsvorschlag f  ür Schafe,   Zie-
gen, Alpaka oder   Lama gemacht werden kann, alphabetisch aufgelistet  .  
Als Wirkstoffname wurde der weltweit gültige internationale   Freiname des      
Arzneistoffes verwendet   (I  NN   – International Nonproprietary Name  ).
  Jeder gelistete Wirkstoff wird entsprechend der Anwendbarkeit bei lebens-
mittelliefernden   Tieren nach der   V  O (E  U) Nr.     3  7  /  2  0  10 näher charakterisiert 
(Erläuterung  : s.   Kapitel   „Dosierungsvorschläge  “). Dabei werden Wirkstoffe, 
die bei lebensmittelliefernden Tieren nicht angewendet werden dürfen, mit 
einer zusätzlichen Umrandung hervorgehoben.
Des Weiteren werden zu   jedem aufgeführten Wirkstoff Beispiele für am 
  Markt verfügbare Handelspräparate genannt. Bei der Auswahl der   Präpara-
tebeispiele wurde insbesondere darauf geachtet, dass die für die besproche-
nen Tierarten zugelassenen Fertigarzneimittel verzeichnet sind und die Dar-
reichungsform der genannten Präparate mit der angegebenen Dosierung 
einschlie  ßlich des Verabreichungsweges harmonisiert. Die für die Darrei-
chungsformen verwendeten Abkürzungen werden im Kapitel „Symbole und 
Abkürzungen“ näher erläutert. Nach Angabe von Wirkstärke und Darrei-
chungsform wird zu jedem Präparat angegeben, ob es sich um ein tiermedi-
zinisches (�) oder humanmedizinisches (�) Fertigarzneimittel handelt. 
Präparate, die für Schafe und/oder Ziegen zugelassen sind, sind mit einem 
umrandeten Buchstaben gekennzeichnet,wobei       �S  für Schafe und �Z  für 
Ziegen steht. Anschließend ist die Wartezeit in Tagen angegeben, wobei die 
Zahl vor dem Schrägstrich die Wartezeit auf essbare   Gewebe, die nach dem 
Schrägstrich die Wartezeit auf die Milch angibt. Steht nach dem Schrägstrich 
statt der Zahl ein Strich („  -“), so darf das Arzneimittel nicht bei laktierenden 
Schafen bzw. Ziegen angewendet werden, deren Milch für den menschli-
chen Verzehr bestimmt ist.  
Nach der Beschreibung der pharmakologischen Wirkstoffgruppe/Wirkung, 
Indikation, m  öglicher Nebenwirkungen und Besonderheiten sowie Kontrain-
dikationen schließen die in der anerkannten Literatur angegebenen Dosie-
rungsempfehlungen für die einzelnen Tierarten die Informationen zu dem 
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jeweiligen Wirkstoff ab. Tierarten, für die hinsichtlich eines Wirkstoffes keine 
Indikation besteht und/oder zum Zeitpunkt der Herausgabe des Buches kei-
ne gesicherten Dosierungsangaben gefunden werden konnten, werden un-
ter dem entsprechenden Wirkstoff nicht aufgeführt. Die Dosierungsangaben 
beziehen sich auf die   Körpermasse (  …/kg KM), was der Einfachheit und 
Kürze halber mit „…/kg“ abgekürzt wird. Die für den Applikationsweg, die 
Angabe der Tagesdosis sowie die Behandlungsdauer verwendeten Abkür-
zungen werden ebenfalls im Kapitel „Symbole und Abkürzungen“ näher 
ausgeführt.
Die in diesem Buch aufgeführten Beispiele für Handelspräparate stellen   die 
deutsche Marktsituation vom 3.   Quartal 201  5   dar. Die aktuelle Zulassungs-
 situation für alle Arzneimittel und Impfstoffe kann für Deutschland unter 
  http://www.pharmnet-bund.de und für Österreich unter https://aspregister.
basg.gv.at eingesehen werden. Onlinerecherchen über die verfügbaren, also 
die zugelassenen und im Handel erhältlichen, Tierarzneimittel sind e  xplizit 
für Tierarzneimittel und Tierimpfstoffe unter     http://www.vetidata.de für 
Deutschand und Österreich und für Humanarzneimittel unter   http://www.
rote-liste.de für Deutschland möglich.
Abgeschlossen wird die   Charakterisierung des Fertigarzneimittels mit der 
Angabe (in runden Klammern) des/der pharmazeutischen Unternehmer/-s, 
bei dem bzw. bei denen das Präparat erhältlich ist.
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Arzneimittelrechtliche Hinweise
Die Zulassungssituation bei Arzneimitteln für kleine Wiederkäuer ist ins ge-
samt nur wenig befriedigend. Für den praktischen Tierarzt bedeutet dies, 
dass er für Schafe und Ziegen häufi g Arzneimittel umwidmen muss. Für 
Neuweltkameliden ist derzeit kein einziges Tierarzneimittel zugelassen, so 
dass jede Arzneimittelanwendung bei Alpakas und Lamas mit einem um ge-
widmeten Arzneimittel erfolgen muss.
Um das Vorliegen eines sogenannten Therapienotstands als Voraussetzung 
für die Umwidmung nach   §   5  6a Arzneimittelgesetz (AMG) für Schafe 
und Ziegen leichter feststellen zu können, wurde in der alphabetisch nach 
Wirkstoffnamen sortierten Liste der Dosierungsvorschläge unter „Beispiele 
für Handelspräparate“ angegeben, ob ein Fertigarzneimittel für Schafe oder 
Ziegen zugelassen und im Handel verfügbar ist (s. auch „Symbole und 
Abkürzungen“).

Arzneimittelanwendung bei lebensmittel -
liefernden Tieren
Schafe, Ziegen, Alpakas und Lamas sind „der Lebensmittelgewinnung die-
nende Tiere“. Für lebensmittelliefernde Tiere gilt, dass nur Arzneimittel ein-
gesetzt und umgewidmet werden dürfen, deren arzneilich wirksame Stoffe 
in Tabelle 1 „Zulässige Stoffe“ der   Rückstandshöchstmengenverordnung 
(EU) Nr. 37/2010 aufgelistet sind. Zudem muss der Tierarzt Wartezeiten 
festlegen (§   12a Tierärztliche Hausapothekenverordnung, T  ÄHAV), die An-
wendung und Abgabe der Arzneimittel dokumentieren und der Tierhalter 
ein   sogenanntes Bestandsbuch führen.

Abgabefristen
Die abzugebende Menge verschreibungspfl ichtiger Arzneimittel zur Anwen-
dung bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen, ist auf den Bedarf 
für 31 Tage für alle Arzneimittel ohne antimikrobielle (  = antibakterielle) 
Wirkstoffe begrenzt (§   56a Abs. 1 AMG). Antibiotika, die ausschließlich zur 
lokalen Anwendung vorgesehen (zugelassen) sind, dürfen ebenfalls für   
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31 Tage abgegeben werden. Dabei gilt als lokale Anwendung die topische 
Verabreichung, wobei Arzneimittel direkt an ihren Wirkort appliziert werden, 
wie z.   B. bei der intramammären oder intrauterinen Anwendung, dem Auf-
bringen auf Haut und kutane Schleimhaut oder dem Einbringen in die Harn-
blase. Dabei möglicherweise entstehende systemische Wirkstoffspiegel sind 
für die therapeutische Wirkung nicht erforderlich. Die orale Gabe ist keine 
lokale Applikation, egal ob der antimikrobielle Wirkstoff enteral nur sehr ge-
ring resorbiert wird und somit nur eine lokale Wirkung,   z. B. zur Darmdesin-
fektion, entfaltet. Systemisch wirkende Antibiotika dürfen nur für einen Zeit-
raum von 7 Tagen abgegeben werden.
Die 31- bzw. 7-tägige Abgabefrist gilt nicht für Arzneimittel, für die nach 
den Zulassungsbedingungen eine längere Anwendungsdauer vorgesehen ist 
und die nicht der Verschreibungspfl icht unterliegen. Für apothekenpfl ichtige 
Arzneimittel gilt aber, dass die abgegebene Menge nach dem Anwendungs-
gebiet veterinärmedizinisch gerechtfertigt sein muss, um das Behandlungs-
ziel zu erreichen, so dass auch bei diesen Tieren eine Abgabe auf Vorrat,   z. B. 
für noch nicht eingetretene Indikationen oder für noch nicht im Bestand 
vorhandene Tiere, verboten ist.

Wartezeiten
Bei der Anwendung von Arzneimitteln bei lebensmittelliefernden Tieren 
müssen Wartezeiten (Zeit von der letzten Verabreichung des Arzneimittels 
bis zum Schlachten bzw. bis zur Gewinnung von Milch, Eiern oder Honig) 
beachtet werden, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens festgelegt wor-
den sind. Diese Wartezeiten können je nach Rückstandsverhalten von Tierart 
zu Tierart und für gleiche Wirkstoffe bei unterschiedlichen Handelspräpara-
ten unterschiedlich lang sein.
Ist für die beanspruchte Tierart keine Wartezeit auf dem umgewidmeten 
Arzneimittel angegeben, müssen mindestens 2  8 Tage für das essbare  
Gewebe und 7 Tage für die Milch als Wartezeit festgelegt werden (§   12a 
TÄHAV). Nach innergemeinschaftlichem Verbringen von Arzneimitteln gel-
ten ebenfalls grundsätzlich die Mindestwartezeiten nach der TÄHAV, es sei 
denn, auf dem verbrachten Arzneimittel ist eine Wartezeit für die be an-
spruchte Tierart angegeben. In diesem Fall hat die im Herkunftsland festge-
legte Wartezeit auch in Deutschland Gültigkeit.


